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nicht nach den Grundſätzen der justitia distributiva vorgehen, und
nUuL die minder Bemittelten zur Beobachtung des Geſetzes ſtrenge
verhalten, dagegen die Reichbegüterten nach Willkür handeln laſſen
ſo daß der Zweck des Geſetzes ganz oder teilweiſe vereitelt würde,
dann könnte man C8 dem leinen Manne nicht als große Schuld
anrechnen, wenn ſich nach Tunlichkeit der Beobachtung des Geſetzes
zu entziehen

autern Leitner 88

IIIn Privatoffenbarungen und zpropheze  n
ſoll beimeſſen?) Zu Anfang des Weltkrieges kam
eine fromme zu ihrem Beichtvater Alcuinus Sie war aufs
äußerſte beunruhigt durch allerhand Kriegsprophezeiungen, welche
man ihr ein ber das andere Mal erzählte. Schließlich ſie nicht,
was ſie davon als richtig und glaubwürdig annehmen ſolle, zuma
10 auch Namen von erbaulichen, ogar heiligen Perſonen C E·
nann wurden. Sie fragte alſo, wie ſie ſich in Hinſicht auf die
Kriegsprophezeiungen benehmen olle

nid dieſes Falles erörtern wir hier die Fragen
Was ſoll man vom theologiſchen Standpunkte ber die vielen

Kriegsprophezeiungen, we in Umlauf ſind oder noch ans Licht
kommen werden, den

IIL Was ſoll Alcuinus einem geängſtigten Beichtkinde ant⸗
worten

20 Die Prophetie wird von den Theologen In ihrem Weſen
definiert: Annuntiatio Certa definita futuri alicujus eventus,
Qui causis naturalibus praevideri 10I potuit.“) eine
dieſer Bedingungen, iſt von einer eigentlichen Prophetie keine ede
Die Prophetie ſetzt eine Offenbarung ſeitens ott voraus Ohne
dieſelbe kann reilich der Menſch die „Eventus uturi, qui Causis
natuüurallbUuSs praevideri 101 possunt“ nicht klar erkennen. Man Unter
cheidet aber eine zweifache Offenbarung: Revelatio publica t
privata

Von der erſteren ſagt rofeſſ van Noort:ꝛ) dirigitur 20 h0
mines DTivatos ales, qul Saltem haC 1 IIOI constituuntur
legati Dei 20 ecelesiam. Die revelatio publica richtet ſich
die Gemeinſchaft, das iſraelitiſche Volk, die heilige
So kann man auch die Prophetien unterſcheiden in private und
6öffentliche. Erſtere, hier dann die ede iſt, kann definiert
werden: Annuntiatio Certa definita 20 homines Privatos
irecta futuri alicujus eventUs, qui naturalibus Causis
praevideri IOII potuit. Daß Privatoffenbarungen oder Pro⸗
phetien auch mit Beziehung auf dieſen Weltkrieg möglich
und noch ſind, außer Zweifel

VI. W Tractatus de CITA Religione, 6d 7
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In der Vergangenheit das bezeugt uns eine ganz unbefan⸗
gene Geſchichtsforſchung gab bevorzugte, heiligmäßige Per
ſonen, welche öfters das eine oder andere beſtimmte Ereignis der
Zukunft, welches natürlicherweiſe nicht gekannt werden konnte,
mit Gewißheit und Im voraus ankündigten, aber ſo daß die An
kündigung des Ereigniſſes nicht die Gemeinſchaft die E·
ſamte Chriſtenheit) gerichtet werden Sie betraf nicht ſelten das
Unglück des einzelnen (Individuums) oder eines Volkes. Wie
oft findet man n den Biographien, in Notizen QAus dem Leben der
Heiligen, auch ImR Brevier die Angabe: „Prophetiae dono iI1Ilustratus“

ſie) war mit der Gabe der Prophetie ausgeſtattet. So kann gewi
auch dieſes Kriegselend, das eute die We  — trifft ein Entſtehen
und Werden, der Verlauf, der Erfolg, ſtaatliche Umwälzungen, kurzum
alles was damit zuſammenhängt), irgendwo vorhergeſehen und vor
ergeſag ſein oder noch werden.

Finis ejus C. Tevelationis Privatae; dasſelbe gilt von
der rivaten Vorherſagung) St Privata directio vel Ipsorum reci-
pientium vel tiam quorumdam aliorum. “) Der heilige Thomas
von Aquin ſagt davon Singulis temporibus 10H defuerunt aliqui
Prophetiae spiritum abentes, IIOI quidem 20 doctrinam
Hdei depromendam., 8ed 20 humanorum actuum directionem
(2 IIL 174 20 3 ott kann dadurch auf weitere Kreiſe
einwirken, die Men  en zur Bekehrung und Buße bringen, ſie tröſten
und ermuntern, die Guten belohnen, die öſen trafen und noch
mancherlei andere erreichen.

Bevor wir un annehmen E ſagen IM allgemeinen die Theo
ogen daß wirklich un irgend einem Falle eine Privatvorherſehung
oder Privatvorherſagung vorliege, ſoll man beſtimmte und ſichere
Belege dafür beibringen. Denn hier vor allem ſoll man ſich nicht
von unbeſtimmten Gerüchten und Vorſtellungen irreführen laſſen;
hier iſt ganz beſonders eine gründliche Unterſuchung geboten. chon
die U der Privatoffenbarung und prophetie oder die Um⸗
ſtände weiſen manchmal darauf hin, daß der Affäre nicht 3
rauen iſt Törichte, frivole, lächerliche, ott unwürdige inge
werden nicht offenbart.

Wenngleich aber weder die Qatur noch die mſtände einen
weifel hinſichtlich der Authentizität und Echtheit der Privatoffen⸗
barung und prophetie Erregen, verdienen dieſelben doch IW

unſere
Annahme nicht, wofern nicht Zeugen, deren Zuverläſſigkeit ber jeden
Zweifel erhaben iſt (und hier kann man ſich halt nicht vor
ehen!), das Faktum der Offenbarung oder der Prophetie bezeugen.
Beſonders iſt hier den Frauensperſonen, geſchwächten, nervöſen Per
onen nicht 3 trauen

Wenn alſo für jemanden nach einer eingehenden Unterſuchung
die Echtheit der Offenbarung oder Prophetie unbedingt feſtſteht (10

1)Tractatus de Fontibus Revelationis 6GCNILOII de Fide Divina, ‘d IE 204
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quod IIOII ita frequenter eveniet ſagt van Noort), welcherlei ind
dann ſeine Verpflichtungen?

Er darf jene Offenbarung oder Prophetie nicht verachten,
verſchmähen, verneinen. Solches verbietet die Ehrfurcht welche dem
Wirken Gottes gebührt; denn iſt es, der bei der Offenbarung
und Prophezeiung von ſeiner Allwiſſenheit mitteilt; ſeine unendliche
Wahrheitsliebe (Wahrhaftigkeit) darf nicht verunehrt werden.

Derjenige, den die Offenbarung oder Prophetie ſich richtet,
ntweder unmittelbar (perſönlich), indem ſie ihm von ott zukam,
oder mittelbar, weil die Offenbarung oder Prophetie aut eines
eugniſſes (testimonium omni exceptione majus) für ihn beſtimmt
iſt, ſcheint der Qtur der Sache gemäß verpflichtet, ſolch eine Offen
barung oder Prophetie anzunehmen. Zu welchem anderen wird
.

1 von ott gegeben? TSE recipiente 6t ab 118 quibus
destinatur ſagt van Noort.“) Dieſe Annahme iſt ein Glaubensakt,
weil man auf die Gewähr eines anderen als wahr annimmt;
und zwar ein Akt göttlichen Glaubens, den der andere IN CASU

auf deſſen Autorität hin man glaubt, iſt ott Aus derſelben
Tugend des Glaubens, mit der jemand der veritas publice
vélata zuſtimmt, nimmt 2 hier auch die veritas privatim 0

velata 0 reilich immer nuLr mn der Vorausſetzung, daß der gött⸗
liche Tſprung ſichergeſtellt iſt Dieſe 6 8 divin2 kann aber
nicht 6 8 Catholica enannt werden, weil eben nicht ſeitens der
Kirche die betreffende Offenbarung glauben vorgeſtellt wird

Was die übrigen Perſonen anbelangt, 0 iſt eS durchaus
nicht klar, daß dieſelben zum „poſitiven Glauben“ der eoffen⸗
barten oder vorhergeſagten Wahrheit verpflichtet ſeien, wenngleich
die Echtheit der Prophezeiung für ſie perſönli feſtſteht enn
das etzen wir voraus und etonen ES beſonders hier noch einmal)
Wohl werden Perſonen gewöhnlich unwillkürlich zur poſitiven
Annahme übergehen; aber ſie cheinen keine U. zu begehen, wenn
ſie ſich jedes poſitiven Aktes enthalten; wenn nUr, wie oben geſagt
wurde, jede Verachtung, Verſchmähung, Verneinung unterbleibt. „Re-
liqui“ ſagt van Noort,?) 57  nec sine peccato dissentire DOsSSuUnt,
HEGC 20 videntur obligari, quia Deus 118 10I loquitur,
possunt igitur negative habere.“

Falls ſich eine Privatoffenbarung oder Pprophezei⸗
ung andelt, die wirklich ſtattgefunden hat, kann es gleichwohl frag⸗
lich ſein, ob eben dieſes beſtimmte Ereignis, 1I CꝗaSU der eg,
ſich damit deckt Konnte nicht etwa ebenſogut ein ſpäteres Ge
chehnis emeint ein

iezu ſei noch bemerkt, daß niemand PeL verpflichtet iſt,‚
die Echtheit ſolch einer Privatoffenbarung oder Pprophetie einer Prü
ung unterziehen, wenn nicht QAus guten Gründen annehmen

muß, daß die Offenbarung oder Prophetie ihn gerichtet ſei Per
Ebenda Ebenda
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AaCCidens kann ſolch eine Verpflichtung ſich darbieten Um
Mißbräuchen vorzubeugen (Obliegenheit der Obrigkeit.)

a0 II Nach dieſer Erörterung iſt nicht ſchwierig, die zweite
Frage beantworten: Was ſoll der Beichtvater Alcuinus ſeinem
geängſtigten Beichtkinde antworten? Er beruhige mit der Er⸗
klärung: Es ſei möglich, daß ott den Menſchen die Geheim⸗ni der Utun bekannt mache durch Offenbarung ſeine Diener,
beſonders eine Heiligen; ES brauche aber da die ausnahms⸗
eiſe gegebene Verpflichtung Im Sinne der obigen Erörterungen wohl
nicht vorliegt derlei Sachen nicht zu unterſuchen; weiters: *
werde gut daran tun, wenn orläufig nichts von ſolchen Kriegs  ·  —
prophezeiungen annehme, bis deren Echtheit ber allen Zweifel
Aben ſei Denn vor der klaren, unleugbaren rfüllung derſelben
wird EeS wohl immer der erforderten Gewißheit mangeln, um
vernünftigerweiſe Vorausſagungen mit Entſchiedenheit als von
ott ammen hinzunehmen.

Roermond (Holland). van Grinsven 88

(Was können täglich oder oft Kommunizierende
tun, enn ihnen die wöchentliche Beicht nicht möglich iſt!?)
Bei Bemühungen, einen Gegenſtand m recht E Licht 3u etzen,
gerã leicht ein anderer mn Schatten. Ob bei ſtarker Betonung der
täglichen Kommunion der en einer häufigen Beicht hie Uund da
weniger Beachtung fand, ſoll jetzt nicht näher unterſucht werden, die
Gefahr iſt jedenfalls nicht gänzlich ausgeſchloſſen Und doch iſt auch
die öftere Beicht eminent wichtig. Deshalb bemerkte Gatterer:) „Wenn
wir auch noch ſo eifrig für die Verbreitung der täglichen Kommunion
arbeiten und arbeiten ſollen, ſo dürfen wir uns doch nicht zur nter.
chätzung der oftmaligen Beicht hinreißen laſſen.“ Und ferner: „Lange
ſeelſorgerliche Gewohnheit und die Regeln vieler Orden und geiſt

2

2
lichen Genoſſenſchaften haben die wöchentliche Beicht als unbedenklich
empfehlenswert erwieſen.“ Demnach wäre allgemein feſtzuhalten:
„Geraten iſt es, oft beichten, alle acht Tage, wenn nicht
ein größeres Gut dadurch gehindert wird.“ Unbedingt beachte man,
was Gatterer ſagt hinſichtlich „vieler junger, ehr leidenſchaftlicher eute,
die alle Wochen Belehrung, Kraft, Troſt, Mut und Friſche auch aus
dem Beichtſtuhl ſich olen müſſen, die oche über Im chweren
Kampfe Sieger bleiben“ daß „wenigſtens für dieſe die Wochen⸗
beicht ſo ange beibehalten werden muß, bis ſie eine gewiſſe Feſtigkeit
erhalten haben“. Es ſei noch auf die Lehre des heiligen Franz von
Sales hingewieſen, der in ſeiner Anleitung zum gottſeligen Leben
den Rat gibt „Beichte In Demut und nda alle acht
Tage“, und der folgendermaßen die Wirkungen der Andachtsbeicht
ſchildert: „Du empfängſt durch die Beicht nicht nur die Lo  rechung
bis 748 te Theol

praktiſche Quartalſchrift Jahrgang Seite 735


